
J. 
CHNUNGSHOF 

3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 
1033 Wien - Postfach 240 

21 3333-01/83 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

1010 Wie n 

.... (\ 
L \.:. . ) 

. Vertei It --_.lltQL:-~g: __ ~_~ __ ft~_0'-' . '-.. --_······'F: -----::: .. .1 _. 
<. C'. 

In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof, 

25 Exemplare seiner Stellungnahme zum Entwurf 

einer 34. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle zu 

Ubermitteln. 

Anlagen Wien, 1983 10 19 

FUr den Präsidenten: 

S c h w a b 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

1033 Wien - Postfach 240 
21 3333-01/83 

Vertragsbedienstetengesetz 1948 
Entwurf einer 34. Vertragsbe
dienstetengesetz-Novelle; 
Stellungnahme 

An das 

Bundeskanzleramt 

1010 Wie n 

Der RH bestätigt den Erhalt eines Entwurfes einer 

Novelle zum Vertragsbedienstetengesetz 1948. 

Hinsichtlich der mit diesem Gesetzesvorhaben ver

bundenen Mehrkosten wird im Vorblatt zum Entwurf 

bemerkt, daß diese in dem gleichzeitig ausgesende

ten Entwurf einer 41. Gehaltsgesetz-Novelle berück

sichtigt wurden. Im Vorblatt zu den diesbezüglichen 

Erläuterungen sind jedoch bloß die mit der 41. Ge

haltsgesetz-Novelle verbundenen Mehrkosten bis 1987 

aufgelistet, und es wird lediglich dazu bemerkt, 

daß "mit diesen Beträgen auch jene Maßnahmen er

faßt sind, die im gleichzeitig eingebrachten Ent

wurf einer Novelle zum BOG 1979, einer 

34. VBG-Novelle und einer Novelle zur RGV 1955 

enthalten sind". 
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Diese Angaben sind nicht ausreichend, um die zu 

erwartenden Mehrkosten aus der Sicht der Rech

nungs- und Gebarungskontrolle verläßlich beur

teilen zu können, obwohl nach dem Ministerra,ts

beschluß vom 7. Feber 1950 jedem Gesetzesentwurf 

eine nachvollziehbare Kostenberechnung anzu

schließen ist. 

Die für die gegenständliche Begutachtung einge

räumte Frist ist äußerst kurz; es wird daher er

sucht, um eine eingehendere Auseinandersetzung 

mit Gesetzesentwürfen zu ermöglichen, für die 

Stellungnahme einen entsprechenden Zeitraum vor

zusehen. 

Von dieser Stellungnahme wird unter einem das 

Präsidium des Nationalrates in Kenntnis gesetzt. 

Für die rjchti~keit 

d~ru:'g: 
I 
i 

Wien, 1983 10 19 

Für den Präsidenten: 

S c h w a b 
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